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 Veröffentlicht am 28.02.2008

Norm

ZPO §43 Abs2

ZPO §226 Abs1 IIIA

Rechtssatz

§ 43 Abs 2 ZPO nimmt nicht die Verp4ichtung, ein Klagebegehren ordnungsgemäß aufzuschlüsseln bzw bestimmbar

zu gestalten. Der Zweck der Bestimmung liegt darin, dem Kläger, weil er eben gezwungen ist, sein Klagebegehren

genau zu beziffern, in den in § 43 Abs 2 ZPO genannten Konstellationen das Kostenrisiko abzunehmen.
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